
In der Senatssitzung am 5. September 2023 beschlossene Fassung 

 

Der Senator für Inneres und Sport Bremen, den 25.08.2023 

L 1  

Vorlage für die Sitzung des Senats am 05.09.2023 
 

„Telefonische Erreichbarkeit des Rettungsdienstes unter 112“ 
 

(Frage in der Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft (Landtag)) 
 
 
A. Problem 
 
Die Fraktion der CDU hat für die Fragestunde der Bürgerschaft (Landtag) folgende 
Anfrage an den Senat gestellt: 
 

1. In welchen Situationen werden Anrufe der 112 innerhalb der Stadtgemeinde 
Bremens an die Rettungsleitstelle Bremerhaven oder auch nach Niedersach-
sen weitergeleitet und welchen Zweck verfolgt dies? 

 
2. Inwiefern sind die Rettungsleitstelle Bremerhaven oder einzelne Rettungsleit-

stellen in Niedersachsen befähigt, 112-Einsätze innerhalb der Stadtgemeinde 
auszulösen und zu koordinieren? 

 
3. Wie viele solcher Fälle gab es nach Kenntnis des Senats in den vergangenen 

drei Jahren im Land Bremen? 
 
B. Lösung 
 
Auf die vorgenannte Anfrage wird dem Senat folgende Antworten vorgeschlagen: 
 
Zu den Fragen 1 bis 3: 
In ganz wenigen Fällen kommt es vor, dass Mobilfunkteilnehmer:innen, die sich in Nie-
dersachsen an der Landesgrenze zu Bremen befinden, in einer Mobilfunkstation in 
Bremen oder Bremerhaven eingebucht sind. Diese Notrufe werden dann zur integrier-
ten Regionalleitstelle Unterweser-Elbe weitergeleitet, wenn Hilfe in Niedersachsen er-
forderlich ist.  
 
Wenn sich aber herausstellt, dass die Hilfsleistung in Bremen oder Bremerhaven er-
forderlich ist, klären die Leitstellen dies unverzüglich untereinander unter Beachtung 
der Zuständigkeiten. 
 
 
C. Alternativen 
 
Keine.  
  



 

 

D. Finanzielle/ Personalwirtschaftliche Auswirkungen/Genderprüfung 
 
Die Beantwortung der Anfrage hat keine finanziellen und personalwirtschaftlichen Aus-
wirkungen. Genderspezifische Auswirkungen ergeben sich nicht. 
 
E. Beteiligung / Abstimmung 
 
Keine. 
 
F. Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
 
Nach Beschlussfassung zur Veröffentlichung geeignet.  
Einer Veröffentlichung über das zentrale elektronische Informationsregister steht 
nichts entgegen. 
 
G. Beschluss 
 
Der Senat stimmt entsprechend der Vorlage des Senators für Inneres und Sport vom 
25.08.2023 der mündlichen Antwort auf die Anfrage der Fraktion der CDU in der Fra-
gestunde der Bürgerschaft (Landtag) zu. 


